
Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgericht Schwerin 
— Auslegung von Art. 40 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 
des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln 
für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirt
schaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, 
(EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, 
(EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 
und (EG) Nr. 2529/2001 (ABl. L 270, S. 1) — Voraussetzungen, 
unter denen Landwirte, die im Bezugszeitraum Verpflichtungen 
einer Agrarumweltmaßnahme unterlagen, beantragen können, 
dass der Referenzbetrag auf der Basis des dem Jahr der Betei
ligung an diesen Verpflichtungen vorangehenden Jahres berech
net wird 

Tenor 

1. Art. 40 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates 
vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direkt
zahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 
2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) 
Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, 
(EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 
2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 in der durch die Verordnung 
(EG) Nr. 319/2006 des Rates vom 20. Februar 2006 geänder
ten Fassung ist dahin auszulegen, dass, wenn in dem betreffenden 
Mitgliedstaat gemäß Art. 61 dieser Verordnung für die Hektar
flächen, die als Grünland genutzt werden, und für sonstige förder
fähige Hektarflächen unterschiedliche Werte pro Einheit festgesetzt 
worden sind, ein Betriebsinhaber, der zu dem in diesem Artikel 
vorgesehenen Bezugszeitpunkt Agrarumweltverpflichtungen gemäß 
der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates vom 30. Juni 
1992 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schüt
zende landwirtschaftliche Produktionsverfahren unterliegt, die zeit
lich nahtlos an Agrarumweltverpflichtungen anschließen, aufgrund 
deren eine Umwandlung von Acker in Dauergrünland erfolgt ist, 
beantragen kann, dass die Ansprüche gemäß Art. 59 Abs. 3 
Unterabs. 1 der Verordnung Nr. 1782/2003 in der durch die 
Verordnung Nr. 319/2006 geänderten Fassung auf der Grund
lage der Werte pro Einheit berechnet werden, die für die sonstigen, 
nicht als Grünland genutzten förderfähigen Hektarflächen fest
gesetzt worden sind. 

2. Art. 40 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 61 der Verordnung Nr. 
1782/2003 in der durch die Verordnung Nr. 319/2006 geän
derten Fassung ist dahin auszulegen, dass es nur ein Kausalzusam
menhang zwischen der Nutzungsänderung von Acker- in Dauer
grünland und der Teilnahme an einer Agrarumweltmaßnahme 
erlaubt, bei der Berechnung der Zahlungsansprüche die Tatsache 
unberücksichtigt zu lassen, dass diese Fläche zu dem Bezugszeit
punkt gemäß Art. 61 dieser Verordnung als Dauergrünland ge
nutzt wurde. 

3. Art. 40 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 61 der Verordnung Nr. 
1782/2003 in der durch die Verordnung Nr. 319/2006 geän
derten Fassung ist dahin auszulegen, dass seine Anwendung nicht 

davon abhängt, dass der Betriebsinhaber, der eine Betriebsprämie 
beantragt, auch derjenige ist, der die Nutzungsänderung der be
treffenden Fläche vorgenommen hat. 

( 1 ) ABl. C 167 vom 18.7.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 18. November 
2010 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs 
— Deutschland) — Finanzamt Leverkusen/Verigen 

Transplantation Service International AG 

(Rechtssache C-156/09) ( 1 ) 

(Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie — Art. 13 Teil A Abs. 1 
Buchst. c — Befreiungen dem Gemeinwohl dienender Tätig
keiten — Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin — 
Herauslösen und Vermehrung von Knorpelzellen zur Reim

plantation beim Patienten) 

(2011/C 13/12) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesfinanzhof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Finanzamt Leverkusen 

Beklagte: Verigen Transplantation Service International AG 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs — Aus
legung von Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c und Art. 28b Teil 
F Abs. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungs
grundlage (ABl. L 145, S. 1) — Herauslösen der Gelenkknorpel
zellen aus dem Knorpelmaterial, das einem Menschen von in 
anderen Mitgliedstaaten ansässigen Leistungsempfängern ent
nommen wurde, und anschließende Vermehrung dieser Zellen 
zum Zweck ihrer Implantation bei einem Patienten durch eben
diese Leistungsempfänger — Bestimmung des Ortes der Leis
tungserbringung — Befreiung dieser Leistungen als „Heilbehand
lungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der 
Ausübung der … ärztlichen und arztähnlichen Berufe erbracht 
werden“? 

Tenor 

Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. c der Sechsten Richtlinie 
77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — 
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Be
messungsgrundlage in der durch die Richtlinie 95/7/EG des Rates 
vom 10. April 1995 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass
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das Herauslösen von Gelenkknorpelzellen aus dem einem Menschen 
entnommenen Knorpelmaterial und ihre anschließende Vermehrung zur 
Reimplantation aus therapeutischen Zwecken eine „Heilbehandlung im 
Bereich der Humanmedizin“ im Sinne dieser Bestimmung ist. 

( 1 ) ABl. C 180 vom 1.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 18. 
November 2010 (Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunal de commerce de Bourges — Frankreich) — Lidl 

SNC/Vierzon Distribution SA 

(Rechtssache C-159/09) ( 1 ) 

(Richtlinien 84/450/EWG und 97/55/EG — Zulässigkeits
voraussetzungen für vergleichende Werbung — Preisvergleich 
in Bezug auf eine Auswahl von Nahrungsmitteln, die von zwei 
konkurrierenden Supermarktketten verkauft werden — Waren 
für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung — 
Irreführende Werbung — Vergleich in Bezug auf eine 

nachprüfbare Eigenschaft) 

(2011/C 13/13) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal de commerce de Bourges — Frankreich 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Lidl SNC 

Beklagte: Vierzon Distribution SA 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Tribunal de Commerce de 
Bourges — Auslegung von Art. 3a der Richtlinie 84/450/EWG 
des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und ver
gleichende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richt
linie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Oktober 1997 (ABl. L 290, S. 18) geänderten Fassung — 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit vergleichender Werbung 
— Preisvergleich durch eine konkurrierende Kaufhauskette — 
Waren für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung 

Tenor 

Art. 3a Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 
10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung in 
der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 6. Oktober 1997 geänderten Fassung ist dahin aus
zulegen, dass der Umstand allein, dass sich die Nahrungsmittel hin
sichtlich ihrer Essbarkeit und des Genusses, den sie dem Verbraucher 
bereiten, je nach den Bedingungen und dem Ort ihrer Herstellung, den 
enthaltenen Zutaten und der Identität ihres Herstellers voneinander 
unterscheiden, nicht geeignet ist, auszuschließen, dass der Vergleich 

solcher Waren das in dieser Bestimmung aufgestellte Erfordernis er
füllen kann, demzufolge diese Waren dem gleichen Bedarf oder dersel
ben Zweckbestimmung dienen, d. h. untereinander einen hinreichenden 
Grad an Austauschbarkeit aufweisen müssen. 

Art. 3a Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 84/450 in der durch die 
Richtlinie 97/55 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass eine 
Werbung wie die im Ausgangsverfahren fragliche irreführenden Cha
rakter haben kann, insbesondere 

— wenn festgestellt wird, dass unter Berücksichtigung aller relevanten 
Umstände des Einzelfalls und insbesondere der mit dieser Werbung 
einhergehenden Angaben oder Auslassungen die Kaufentscheidung 
einer erheblichen Zahl von Verbrauchern, an die sich die Werbung 
richtet, in dem irrigen Glauben getroffen werden kann, dass die 
vom Werbenden getroffene Warenauswahl repräsentativ für das 
allgemeine Niveau seiner Preise im Verhältnis zum Niveau der 
Preise seines Mitbewerbers sei und diese Verbraucher daher eine 
Ersparnis in der von dieser Werbung angepriesenen Größenord
nung erzielten, wenn sie ihre Waren des täglichen Bedarfs regel
mäßig beim Werbenden und nicht bei diesem Mitbewerber ein
kauften, oder in dem irrigen Glauben, dass alle Waren des Wer
benden billiger als die seines Mitbewerbers seien, oder 

— wenn festgestellt wird, dass für einen nur auf den Preis abstellen
den Vergleich Nahrungsmittel ausgewählt wurden, die jedoch Un
terschiede aufweisen, die geeignet sind, die Entscheidung des 
Durchschnittsverbrauchers spürbar zu beeinflussen, ohne dass diese 
Unterschiede aus der betreffenden Werbung hervorgehen. 

Art. 3a Abs. 1 Buchst. c der Richtlinie 84/450 in der durch die 
Richtlinie 97/55 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass mit 
der in dieser Bestimmung normierten Bedingung der Nachprüfbarkeit 
verlangt wird, dass im Fall einer Werbung wie der im Ausgangsver
fahren fraglichen, die die Preise zweier Warensortimente vergleicht, die 
fraglichen Waren auf der Grundlage der in dieser Werbung enthalte
nen Informationen genau erkennbar sind. 

( 1 ) ABl. C 180 vom 1.8.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom 11. 
November 2010 — Europäische Kommission/Italienische 

Republik 

(Rechtssache C-164/09) ( 1 ) 

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten — Richtlinie 79/409/EWG — Ab
weichungen von der Regelung zum Schutz der wildlebenden 

Vogelarten — Jagd) 

(2011/C 13/14) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Parteien 

Klägerin: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: C. 
Zadra und D. Recchia)
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